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RS OGH 1983/7/12 2Ob137/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.1983

Norm

StVO §18 Abs1

StVO §21

Rechtssatz

Mit einem Fahrstreifenwechsel eines im benachbarten Fahrstreifen auf gleicher Höhe be5ndlichen Fahrzeuges muß

allein deshalb, weil das andere Fahrzeug blinkt, nicht gerechnet werden; ein jähes Bremsen wird in diesem Fall objektiv

durch die Verkehrssicherheit nicht erfordert (wohl aber Berücksichtigung der Schrecksituation bei der

Verschuldensabwägung zwischen dem jäh Bremsenden und dem Auffahrenden).

Entscheidungstexte

2 Ob 137/83
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Schlagworte

SW: Auto
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